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Die Art, wie man gibt, bedeutet mehr, als was man gibt. 
Pierre Corneille; 1606 – 1684, französischer Dramatiker und Bühnendichter 
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1.  Sonderzahlungen an Arbeitnehmer bis 31.12.2020 steuer-/sozialversicherungsfrei 
 

Das Bundesfinanzministerium räumt Arbeitgebern im Zeitraum 1.3.2020 bis 31.12.2020 die Möglich-

keit ein, ihren Beschäftigten Beihilfen und Unterstützungen bis zu einem Betrag von 1.500 € im Jahr 

2020 steuer- und sozialversicherungsfrei auszuzahlen oder als Sachleistungen zu gewähren.  

 

Voraussetzung dafür ist jedoch u. a., dass die Beihilfen und Unterstützungen zusätzlich zum oh-

nehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet und die steuerfreien Leistungen im Lohnkonto aufge-

zeichnet werden.  

 

 

2. Auslaufen der Umsatzsteuerabsenkung zum 1.1.2021 
 

Mit der Absicht die Konjunktur anzukurbeln und Arbeitsplätze zu erhalten, senkte die Bundesregierung 

befristet vom 1.7.2020 bis zum 31.12.2020 die Umsatzsteuersätze von 19 % auf 16 % und von 7 % auf 

5 %. Die Anwendung der reduzierten Steuersätze von 16 % bzw. 5 % für Umsätze, die nach dem 

31.12.2020 ausgeführt werden, ist ab 1.1.2021 nicht mehr möglich. Danach kommen die Steuersätze 

von 19 % bzw. 7 %  zum Tragen. Wann die vertraglichen Vereinbarungen abgeschlossen oder die 

Rechnungen gestellt werden bzw. die Vereinnahmung des Entgelts erfolgt, ist für die Frage, wel-

cher Steuersatz – 19 % oder 16 % bzw. 7 % oder 5 % – anzuwenden ist, ohne Bedeutung. 

 

Handwerkerleistungen: Durch die Umsatzsteueränderung direkt be- oder entlastet werden Endver-

braucher oder nicht zum Vorsteuerabzug berechtigte Unternehmen (Ärzte, Wohnungsvermieter etc.). 

Der Steuersatz bei Handwerkerleistungen bestimmt sich nach dem Zeitpunkt der Werklieferung also 

Abschluss und Abnahme des Werkes. Wird also eine Bauleistung vor dem 1.1.2021 bestellt und in dem 

Zeitraum zwischen 30.6.2020 und 1.1.2021 abgenommen, gilt noch der Steuersatz von 16 %. Erfolgt 

die Abnahme nach dem 31.12.2020 gilt der höhere Steuersatz von 19 %. Unter weiteren (strengen) Vo-

raussetzungen kann eine Gesamtleistung in Teilleistungen aufgeteilt und somit ein Teil der Leistung 

vor dem 1.1.2021 abgenommen und noch mit dem Steuersatz von 16 % abgerechnet werden. 

 

Gastronomie: Für die Gastronomie wurde der Umsatzsteuersatz für Speisen ab dem 1.7.2020 von 19 % 

auf 7 % abgesenkt. Die Reduzierung legte der Gesetzgeber für ein Jahr – also bis zum 30.6.2021 – fest. 

Nachdem die allgemeine Absenkung des Umsatzsteuersatzes von 7 % auf 5 % erfolgt, gilt der Prozent-

satz von 5 % auch hier bis 31.12.2020. Ab dem 1.1.2021 bis zum 30.6.2021 kommt dann für Speisen 

der reduzierte Steuersatz von 7 % zum Tragen. Für Getränke gelten schon ab dem 1.1.2021 19 %. Ab 

dem 1.7.2021 steigt der Steuersatz auch für Speisen wieder auf den Regelsatz von 19 %. 

 

Registrierkassen: Unternehmen mit Bargeldgeschäften, die elektronische Registrierkassen einsetzen, 

müssen diese entsprechend anpassen/umrüsten lassen, wenn die Umsatzsteuersätze ab dem 1.1.2021 

zeitgerecht und richtig berechnet werden sollen. 

 
3.  Außerordentliche Wirtschaftshilfen für von der Pandemie betroffene  

 Unternehmen 

 

In der (Video-)Konferenz vom 28.10.2020 beschlossen die Bundeskanzlerin und die Regierungschefin-

nen und Regierungschefs der Länder neben Einschränkungen des öffentlichen Lebens auch weitere 

Maßnahmen zur Unterstützung der von dem Beschluss und der dadurch zwangsweisen Schließung be-

troffenen Unternehmen. 

 

Eine außerordentliche Wirtschaftshilfe für Selbstständige, Vereine und Einrichtungen soll finanzielle 

Ausfälle entschädigen. Danach wird ein „Erstattungsbetrag“ in Höhe von bis zu 75 % des entsprechen-

den Umsatzes des Vorjahresmonats für Unternehmen bis 50 Mitarbeiter, wobei die Fixkosten des Un-

ternehmens pauschaliert werden sollen, übernommen. Die Prozentsätze für größere Unternehmen wer-

den nach Maßgabe der Obergrenzen der einschlägigen beihilferechtlichen Vorgaben ermittelt.  



4.  Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes verlängert 
 

Der Bezug des Kurzarbeitergeldes wird für Betriebe, die bis zum 31.12.2020 Kurzarbeit eingeführt 

haben, längstens bis zum 31.12.2021 verlängert. Mit dem „Sozialschutzpaket II“ wurde bereits eine 

befristete Erhöhung des Kurzarbeitergeldes, das u. a. von der Dauer der Kurzarbeit abhängig ist, einge-

führt.  

 

Regulär beträgt das Kurzarbeitergeld 60 % und für Eltern 67 % des Lohnausfalls. Nunmehr wird ab 

dem 4. Monat des Bezugs das Kurzarbeitergeld für kinderlose Beschäftigte, die derzeit um mindes-

tens 50 % weniger arbeiten, auf 70 % und ab dem 7. Monat auf 80 % des Lohnausfalls erhöht. Be-

schäftigte mit Kindern erhalten ab dem 4. Monat des Bezugs 77 % und ab dem 7. Monat 87 %. Diese 

Erhöhungen gelten bis 31.12.2021 für alle, deren Anspruch auf Kurzarbeitergeld bis zum 31.3.2021 

entstanden ist. 

 
5. Rückzahlung der Corona-Soforthilfe 
 

Bei der Beantragung der Corona-Soforthilfe musste der Antragsteller versichern, dass er durch die 

Corona-Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten ist, die seine Existenz bedrohen. Wird zu 

einem späteren Zeitpunkt festgestellt, dass der Sach- und Finanzaufwand des Unternehmens oder der 

tatsächliche Liquiditätsengpass geringer war, ist das Unternehmen zu einer unverzüglichen Mitteilung 

und zu einer Rückzahlung des überzahlten Betrags verpflichtet.  

 

Zu einer Überkompensation kann es auch kommen, wenn mehrere Hilfsprogramme oder Entschädi-

gungsleistungen kombiniert wurden. Demnach gilt es nachträglich zu prüfen, ob die Soforthilfe in der 

bewilligten Höhe berechtigt war.  

 

Bitte beachten Sie! Hier sei darauf hingewiesen, dass vorsätzlich falsche Angaben den Straftatbestand 

des Subventionsbetrugs erfüllen. Lassen Sie sich unbedingt in diesem Zusammenhang beraten! 

 
6.  TERMINSACHE: Förderzeitraum für Baukindergeld verlängert 
 

Mit dem Baukindergeld fördert das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat – unter weite-

ren Voraussetzungen (siehe hierzu auch unter www.kfw.de/baukindergeld) – den Bau oder Kauf von 

selbstgenutztem Wohneigentum für Familien mit Kindern und Alleinerziehende. Gefördert wird der 

erstmalige Neubau oder Erwerb von Wohneigentum zur Selbstnutzung in Deutschland für Familien und 

Alleinerziehende mit mindestens einem im Haushalt lebenden Kind unter 18 Jahren.  

 

Das Baukindergeld wird bis zu einer Haushaltseinkommensgrenze von maximal 90.000 € pro Jahr bei 

einem Kind plus 15.000 € für jedes weitere Kind gewährt. Familien können zehn Jahre lang jährlich 

1.200 € Baukindergeld je Kind erhalten. Eine Familie mit einem Kind erhält z. B. einen Zuschuss über 

10 Jahre von insgesamt 12.000 €.   

 

Den Antrag auf Baukindergeld konnten diejenigen stellen, die zwischen dem 1.1.2018 und dem 

31.12.2020 ihren Kaufvertrag unterzeichnet bzw. eine Baugenehmigung erhalten haben. Aufgrund der 

Corona-Pandemie können viele Antragsteller vorgegebene Fristen nicht einhalten. Daher wird diese 

Frist bis zum 31.3.2021 verlängert. Das Baukindergeld kann dann nach Einzug in die neue Im-

mobilie im Rahmen der 6-monatigen Antragsfrist bis spätestens zum 31.12.2023 beantragt wer-

den. 

 

 

 

 

 

 

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Neubau/F%C3%B6rderprodukte/Baukindergeld-(424)/?redirect=484160


7.  Solidaritätszuschlag entfällt teilweise ab 2021 
 

Mit dem „Gesetz zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995“ wird die Abschaffung des Soli-

Zuschlags gesetzlich definiert und der Soli in einem ersten Schritt – ab 2021 – zugunsten niedriger und 

mittlerer Einkommen schrittweise zurückgeführt.  

Bei der Einführung des Solidaritätszuschlags wurde für einkommensteuerpflichtige Personen eine Frei-

grenze (972 €/1.944 € Einzel-/Zusammenveranlagung) festgelegt. Diese Freigrenze wird auf 16.956 € 

bzw. 33.912 € angehoben.  

Bis zu einem zu versteuernden Einkommen von 61.717 € ist dadurch kein Soli mehr fällig. Auf die 

Freigrenze folgt eine sog. Milderungszone. Sie gilt bis zu einer zu versteuernden Einkommensgrenze 

von 96.409 €. Die Höhe des Soli-Zuschlags bleibt bei 5,5 % nach Überschreiten der Freigrenze. 

Anmerkung: Der Soli wird bei den der Abgeltungsteuer unterliegenden Einkünften aus Kapitalvermö-

gen und bei der Körperschaftsteuer (GmbH, AG) nicht abgeschafft.  

 

8. Anhebung der Entfernungspauschale für Fernpendler ab 2021 
  

Die sog. Pendlerpauschale bleibt auch ab dem Jahr 2021 bis zu 20 km bei 0,30 €. Sie wird befristet für 

die Jahre 2021 bis 2023 ab dem 21. km auf 0,35 € angehoben. Für die Jahre 2024 bis 2026 gilt dann ab 

dem 21. Kilometer eine Pauschale in Höhe von 0,38 €. 

 
9. Kommission empfiehlt schrittweise Anhebung des Mindestlohns 
 

Laut einer Empfehlung der Mindestlohnkommission vom 1.7.2020 soll der gesetzliche Mindestlohn in 

mehreren Stufen angehoben werden. Seit dem 1.1.2020 liegt dieser bei 9,35 € brutto. In den nächsten 

Stufen steigt der Mindestlohn zum 1.1.2021 auf 9,50 €, zum 1.7.2021 auf 9,60 € und zum 1.1.2022 auf 

9,82 €. Ab dem 1.7.2022 soll er dann 10,45 € brutto betragen.  

Der gesetzliche Mindestlohn gilt für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über 18 Jahre. Unter 

bestimmten Voraussetzungen haben auch Praktikantinnen und Praktikanten Anspruch auf Mindestlohn. 

Ausgenommen vom Erhalt des Mindestlohns sind z. B. Auszubildende, ehrenamtlich Tätige, Teilneh-

merinnen und Teilnehmer an einer Maßnahme der Arbeitsförderung und Angestellte mit Branchentarif-

verträgen.  

Besondere Beachtung kommt hier den geringfügig Beschäftigten, den sog. Minijobbern, zu. Bei Verträ-

gen mit Minijobbern sollte überprüft werden, ob durch den Mindestlohn die Geringfügigkeitsgrenze 

von 450 € pro Monat überschritten wird.  

 
  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich für die  
 Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 =- 0,83 % 
 1.7.2014 – 31.12.2014 =- 0,73 % 

 

 

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 

 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
 Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
 zzgl. 40 € Pauschale 

 
 

 Verbraucherpreisindex 
 (2010 = 100) 

2020: Oktober = 105,9; September = 105,8; August =  106,0;  
Juli = 106,1; Juni = 106,6; Mai = 106,0; April = 106,1; März = 105,7; 
Februar = 105,6; Januar = 105,2 

2019: Dezember = 105,8; November = 105,3 
 

 
  

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


